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Vorwort 

"Offene Staatlichkeit" ist ein Schlüsselbegriff der Staatsentwicklung im gegen-
wärtigen Europa. Denn Öffnung ermöglicht Grenzüberschreitungen: Der für gewiß 
gehaltene Status des Staates wird dem Gestaltwandel ausgesetzt und in ein Gefüge 
supranationaler sowie menschenrechtlicher Rechtsbeziehungen überführt. Was ist, 
was bleibt in diesem Gefüge "Staat"? 

Die in dieser Festschrift versammelten Überlegungen sind Beiträge zur Antwort 
auf jene Frage, die Emst-Wolfgang Böckenförde, den Mitgründer der Zeitschrift 
"Der Staat", den Universitätsprofessor für Öffentliches Recht, den Richter des 
Bundesverfassungsgerichts, wissenschaftlich ständig beschäftigt hat. 

Die Autoren setzen damit zugleich das Gespräch mit ihrem Lehrer in Heidel-
berg, Bielefeld und Freiburg i. Br. fort. Sie alle waren oder sind Doktoranden 
Emst-Wolfgang Böckenfördes. Sie bilden dennoch keine Schule. Vielmehr haben 
sie von ihrem Lehrer unvoreingenommenes, offenes Nachdenken und Argumentie-
ren erfahren. Deshalb widmen sie ihre Beiträge und diese Festschrift Emst-Wolf-
gang Böckenförde zu dessen 65. Geburtstag in Dankbarkeit und Verehrung. 

Die Herausgeber 
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I. Staatstheorie 





Bundesstaat und Demokratie 

Ein Problem politischer Einheit?* 

Von Rainer Eckertz, Berlin 

I. 

Seit Mitte 1990 bestehen in Bundestag und Bundesrat unterschiedliche Mehrhei-
ten 1• Als Ergebnis der Wahlen mehrerer Landtage und des Bundestags im Jahr 
1994 hat sich diese Konstellation sogar verfestigt. In für die Entwicklung des staat-
lich geeinten Deutschland entscheidenden Bereichen mußten und müssen daher 
die Bundesregierung und die sie tragende Mehrheit im Bundestag die Einigung mit 
Landesregierungen suchen, die von der im Bundestag in Opposition stehenden Par-
tei geführt werden. Warum auch nicht? 

Unter umgekehrtem parteipolitischem Vorzeichen hatte eine solche Konstellati-
on bereits während der Regierungszeit der Bonner sozialliberalen Koalition bestan-
den. Damals hatten Anhänger der sozialliberalen Reformpolitik die Einschränkun-
gen der vom Wähler der Bundesregierung und der sie tragenden Parlamentsmehr-
heit verliehenen ,,Macht auf Zeit" durch den Bundesrat als undemokratisch emp-
funden. Böckenförde hat dieses Problem in einer 1980 veröffentlichten Studie 
unter dem Titel "Sozialer Bundesstaat und parlamentarische Demokratie,,2 aufge-
griffen und in den Gesamtzusarnmenhang der bundes staatlichen Entwicklung der 
Bundesrepublik gestellt. 

Böckenförde führt in diesem Beitrag die durch die unterschiedlichen Mehrhei-
ten in Bundestag und Bundesrat sichtbar gewordene Spannung zwischen bundes-

* Dieser Beitrag ist aus einer größeren Arbeit hervorgegangen, bei der mich als beständig-
ster Gesprächspartner Martin Brandt begleitet hat. Dafür sei ihm hier gedankt. 

I Die SPD-geführten Länder gewannen mit der Bildung der rot-grünen Koalition am 7. 
Juni 1990 in Niedersachsen die Mehrheit im Bundesrat. 

2 E.-W Bäckenfärde, in: J. Jekewitz/M. Melzer/W. Zeh (Hrsg.), Politik als gelebte Ver-
fassung. Aktuelle Probleme des modemen Verfassungsstaates, Festschrift für Friedrich Schä-
fer, 1980, S. 182 ff. Im folgenden Seitenangaben im Text. Bäckenfärde hat diese an der Ver-
fassungswirklichkeit orientierte Studie nicht in die beiden 1991 unter den Titeln "Recht, 
Staat, Freiheit" und "Staat, Verfassung, Demokratie" veröffentlichten Aufsatzsammlungen 
aufgenommen. Läßt der Bundesstaat sich nicht dem kategorialen Rahmen dieser beiden Bän-
de, in denen er allenfalls am Rande thematisiert wird, einfügen? 
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staatlicher Ordnung und parlamentarischer Demokratie auf ein tiefer liegendes 
"Strukturproblem des demokratischen Bundesstaats" zurück. Er zeigt zunächst, 
wie sich in der Bundesrepublik aus dem vom sozialstaatlichen Leitbild einheitli-
cher Lebensverhältnisse geprägten "unitarischen Bundesstaat" der kooperative Fö-
deralismus entwickelt hat. In diesem wird das Mehrheitsprinzip durch einen weit-
gehenden Einigungszwang zurückgedrängt. Da zudem seine Träger die Exekutiven 
von Bund und Ländern sind, führt er zu einer Entmachtung der Parlamente 
(S.184ff.). 

Das eigentliche "Strukturproblem" sieht Böckenförde aber auch nicht in dieser 
Entparlamentarisierung, sondern in dem "Beteiligungsföderalismus", der durch die 
Kompensation des Verlustes eigenständiger Kompetenzen der Länder durch die 
Erweiterung ihrer Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes zum entscheiden-
den Merkmal des Bundesstaats geworden ist. Böckenförde wendet sich nicht ge-
gen die übliche Auffassung des Beteiligungsföderalismus als einer Fonn der Ge-
waltenteilung, aber gegen die Folgerung, dieser füge sich damit bruchlos in die 
freiheitlich organisierte demokratische Ordnung ein. Er deutet den "Beteiligungs-
föderalismus" als eine Rückkehr zu Montesquieus ständestaatlichem Konzept der 
"Gewalt-teilung", das er von dem Art. 20 Abs. 2 GG zugrunde liegenden souverä-
nitätsbezogenen Prinzip der Gewaltentrennung scharf unterscheidet. Während nach 
Montesquieus Konzept verschiedene konkrete Machtträger mit je eigener Legiti-
mationsbasis an der Ausübung einer Funktion beteiligt werden, werden nach dem 
souveränitätsbezogenen Konzept auf der Basis eines einheitlichen Trägers der 
Staatsgewalt verschiedene Staatsfunktionen organisatorisch getrennt. Da Böcken-
förde die Staatsfonn der Demokratie dem souveränitätsbezogenen Konzept der 
einheitlichen Herrschaftskonstituierung zuordnet3, findet er in dem Widerspruch 
zwischen diesen beiden Konzepten das Strukturproblem der bundesstaatlichen De-
mokratie (S. 188 f.). 

Damit verschiebt sich aber die Fragestellung. Der Stein des Anstoßes, die Ein-
schränkung der vom Wähler verliehenen Macht auf Zeit durch den Exekutivföde-
ralismus, wird an den Rand gerückt. Das Kemproblem ist die Aufspaltung der ein-
heitlichen Staatsgewalt durch die Beteiligung verschiedener föderaler Machtträger. 
Unausgesprochen ist so auch in dieser Studie das eigentliche Thema Böckenfördes 
die Frage nach der Erhaltung politischer Einheit4• Seine Erfahrungsbasis ist die 

3 Nach diesem Verständnis der Volkssouveränität übernimmt das Volk vom Monarchen 
die Trägerschaft der souveränen Staatsgewalt, die sich im Absolutismus ausgebildet hat; s. 
dazu Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip", in: Staat, Verfassung, Demokratie 
(FN 2), S. 289ff. (293). 

4 Als terminus technicus in dem von earl Schmitt geprägten Sinn (dazu unten 11. 3) ver-
wendet Böckenförde den Begriff "politische Einheit" hier nur am Rande (S. 187). Er para-
phrasiert ihn aber durch Formulierungen wie "Organisationsprinzip eines einheitlichen politi-
schen Gemeinwesens" (S. 187), "Inhalt einer politischen Entscheidung" (die wie Schmitts 
"Verfassung als Entscheidung" den Verfassungsgesetzen vorausliegt, S. 193) oder "politisch 
zu existieren vermag" (S. 194). 
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"Stabilität und Kontinuität der politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik" 
(S. 187; vgl. S. 193). Auf diesem Boden kehrt sich die Bewertung des als Prinzip 
die politische Einheit in Frage stellenden Beteiligungsföderalismus wie von selbst 
um. Er trägt in der Staatspraxis wesentlich zur Stabilität der Bundesrepublik bei, 
weil er die verschiedenen Organe und die in ihnen wirksamen politischen Kräfte 
ständig auf Ausgleich und Kompromiß verweist. 

Demgemäß sucht Böckenförde die Lösung des Strukturproblems der bundes-
staatlichen Demokratie nicht im Verfassungsrecht, sondern in der Verfassungs-
wirklichkeit. Das von ihm zunächst herausgearbeitete staatsrechtliche ,,Defizit an 
demokratischer Struktur" (S. 190) sieht er dadurch "politisch weithin ausgegli-
chen" (S. 192), daß sich "über der je originären und staatsrechtlich unvermittelten 
Ausgangsbasis von Landes- und Bundesstaatsgewalt die nämlichen politischen 
Parteien als legitimierte Inhaber der politischen Entscheidungspositionen erheben" 
(S. 190 f.)5. Dies ist möglich, weil alle ins Gewicht fallenden politischen Parteien 
in dem Sinne unitarische Parteien sind, daß sie jeweils bundesweit in Bund und 
Ländern zugleich agieren (S. 190). Die Doppelrolle dieser Parteien als Regierungs-
und Oppositionsparteien führt in dem auf Einigung angewiesenen Bundesstaat zu 
einer "materiellen Allparteienregierung". Die Entscheidungsmechanismen des Be-
teiligungsföderalismus sind ,,Funktionsweisen des Allparteienbundesstaats" 
(S. 191). 

Ohne dies ausdrücklich zu sagen, sieht Böckenförde offenbar im "Allparteien-
bundesstaat" die Lösung des von ihm aufgewiesenen Strukturproblems des demo-
kratischen Bundesstaats. Der Begriff "Allparteienbundesstaat", den Böckenförde 
gewiß nicht naiv verwendet, rezipiert aber einen Begriff, der seinem Ursprung 
nach einen gegen die Verhältnisse in der Weimarer Republik gerichteten Sinn hat, 
den des ,,Parteienbundesstaats". Durch seine Rückführung des Ausgangsproblems 
der Vereinbarkeit von Bundesstaat und parlamentarischer Demokratie auf das Pro-
blem der politischen Einheit des Bundesstaats nimmt Böckenförde auch systema-
tisch die Fragestellung in der Fassung wieder auf, die ihr der Vordenker der Funda-
mentalkritik an der Weimarer Republik earl SchmUt gegeben hat. Böckenfördes 
Studie zum Bundesstaat impliziert damit eine - allerdings auch in den Anmerkun-
gen nicht ausgewiesene - Auseinandersetzung mit der Kritik am Parteienbundes-
staat. Sie ist so ein Prüfstein dafür, ob die Kategorien earl Schmitts einerseits auch 
Strukturprobleme der Bundesrepublik diagnostisch zu erfassen vennögen, anderer-
seits auf ihrem Boden so refonnuliert werden können, daß sie deren Verfassungs-
ordnung nicht delegitimieren, sondern rechtfertigen6. 

5 Diese Sichtweise entsprach dem Selbstverständnis der Akteure. So hat der damalige ba-
den-württembergische Ministerpräsident Dr. Filbinger die parteipolitisch geprägte Beurtei-
lung von Streitfragen im Bundesrat damit verteidigt, daß auch die Politik der Bundesregie-
rung sowie der Koalitions- und Oppositionsfraktion im Bundestag legitimerweise vom partei-
politischen Denken getragen sei: "Wenn wir politisch urteilen, dann tun wir das als Männer, 
die Parteien angehören, die legitime Mitträger unserer Verfassung sind, ebenfalls in legitimer 
Art und Weise" (413. Sitzung des Bundesrats v. 8.11. 1974, PlenProt. S. 403C). 


